
1. GELTUNGSBEREICH
Wir bestellen ausschließlich auf der Grundlage dieser Allgemeinen Einkaufsbedin-
gungen. Anderslautende, bzw. abweichende Geschäftsbedingungen des Lieferanten
gelten nicht, es sei denn, wir haben diese ausdrücklich schriftlich anerkannt. Die Be-
stellung und Annahme von Lieferungen oder Leistungen bedeuten keine Annahme
oder Anerkennung der Geschäftsbedingungen des Lieferanten.

JWS Zerspanungstechnik GmbH wird teilweise nur „JWS“ genannt.

Die andere Partei wird „Vertragspartner“ genannt.

2. ANWENDBARES RECHT
a) 	�Zwischen den Parteien bestehenden rechtlichen Beziehungen findet das Recht der

Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Regelungen des Internationalen
Privatrechts und des UN-Kaufrechts Anwendung.

b) 	�Alle Vertragsbedingungen gelten nur für zwischen einem Unternehmer und der
JWS Zerspanungstechnik GmbH gemäß § 310 Abs. 1 BGB geschlossene Verträge
und sonstige Rechtsbeziehungen.

3. EINBEZIEHUNG ANDERER VERTRAGSBEDINGUNGEN
Grundsätzlich gilt zu den hier genannten AEB’s (Allgemeine Einkaufsbedingungen)
auch immer unsere AGB’S (Allgemeine Geschäftsbedingungen) zum jeweils aktuells-
ten Stand.

4. ANGEBOTE UND UNTERLAGEN
a) 	�Angebote des Lieferanten sind grundsätzlich schriftlich oder in Textform (E-Mail,

Fax, etc.) abzugeben und verstehen sich ohne Vergütungsverpflichtung.
b) 	�An den dem Lieferanten zur Angebotsabgabe überlassenen Zeichnungen, Pläne,

Abbildungen, Berechnungen, Modelle, Muster und sonstigen Unterlagen behalten
wir uns Eigentums-, Nutzungs- und Verwertungsrechte sowie sämtliches geistiges
Eigentum vor. Der Lieferant darf diese ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zu-
stimmung Dritten nicht übergeben oder diesen zugänglich machen.

c) 	�Werden sie ihm im Zusammenhang mit einer Angebotsabgabe oder Bestellung
überlassen, darf er sie ausschließlich zum Zwecke Angebotsabgabe bzw. er Ab-
wicklung der Bestellung nutzen. Sie sind uns unaufgefordert zurückzugeben, wenn 
es nicht zur Bestellung kommt oder auf Anforderung, wenn eine erteilte Bestellung
abgewickelt worden ist.

d) 	�Ebenfalls weisen wir darauf hin, dass bei allen Angeboten, Auftragsbestätigungen,
Lieferscheine, Rechnungen, Erstmusterprüfberichten, Serienprüfberichten unsere
JWS-Bestellnummer und unsere JWSArtikelnummern genannt werden muss. Die
Artikelnummer besteht immer aus 4 Buchstaben und 4 Zahlen (z. B.: EJWS0001)

5. BESTELLUNGEN
a) 	�Bestellungen sind nur dann rechtsverbindlich, wenn wir diese schriftlich oder in

Textform (E-Mail, Fax, etc.) erteilen. Mündlich oder telefonisch vorgenommene
Bestellungen bedürfen einer nachträglichen Bestätigung durch uns in Schrift- oder
Textform (E-Mail, Fax, etc.). Bei Lieferungen, die nicht aufgrund ordnungsgemäßer
Bestellung nach den vorstehenden Regelungen erfolgen, können wir die Annahme
und die Zahlung verweigern. Im Falle von Unklarheiten in der Bestellung, müssen
diese durch Rückfrage des Lieferanten in Schrift- oder Textform (E-Mail, Fax, etc.)
geklärt werden.

b) 	�Der Lieferant ist verpflichtet, bei Annahme der Bestellung innerhalb einer Frist von
3 Tagen, diese in Schrift- oder Textform (E-Mail, Fax, etc.) zu bestätigen.

c) 	�Weichen Auftragsannahmen oder Bestätigungsschreiben des Lieferanten von der
Bestellung ab, so ist der Lieferant verpflichtet, ausdrücklich darauf hinzuweisen
(z. B. entgegen Zeichnung). Ein Vertrag kommt in diesem Fall erst mit der Zustim-
mung von uns in Schrift- oder Textform (E-Mail, Fax, etc.) zustande.

d) 	�Eine von der Bestellung abweichende Auftragsannahme stellt ein neues Angebot
dar und bedarf der Annahme durch uns in Schrift- oder Textform (E-Mail, Fax,
etc.).

e) 	�Die Beauftragung eines Subunternehmers bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung durch uns. Dabei bleiben die Verpflichtungen des Lieferanten uns
gegenüber uneingeschränkt erhalten, und er wird für evtl. Fehler seines Subunter-
nehmers wie für eigene Fehler eintreten.

f) 	�Das Bundgewicht für Warenlieferungen beträgt technisch bedingt: max. 2.000
kg und max. 6,0 m Länge. Waren, welche in 6 m Handelslänge (HL) bestellt sind,
dürfen auch nur als solche geliefert werden.

g) 	�Bei Bestellungen von Metallen und Kunststoffen in Halbzeugen ist ggf. ein 2.1.
oder 3.1. Werkszeugnis erforderlich. Dieses muss sofern mitbestellt schnellst
möglich an: jws@jws-mosbach.de gesendet werden.

6. PREISE, LIEFERUNG, VERPACKUNG
a) 	�Die in der Bestellung ausgewiesenen Preise sind bindend. Für alle Lieferungen

gelten die Incoterms 2020 DAP (Delivered At Place) als vereinbart, es sei denn,
die Parteien haben ausdrücklich Abweichendes vereinbart. Der in der Bestellung
ausgewiesene Preis beinhaltet alle Kosten für eine Lieferung entsprechend der
vereinbarten Incoterms.

b) 	�Änderungen aufgrund von nachträglich eingetretenen Kostenerhöhungen sind, un-
abhängig vom Grund, ausgeschlossen, sofern nicht ausdrücklich etwas Anderes
vereinbart ist.

c) 	�Soweit die Preise in der Bestellung von uns nicht aufgeführt sind, hat der Lieferant
diese in seiner Auftragsbestätigung anzugeben. In diesem Fall kommt der Vertrag
erst durch weitere Bestätigung von uns in Schrift- oder Textform (E-Mail, Fax, etc.)
zustande.

d) 	�Sollten Preise ausnahmsweise ab Werk, ab Lager des Lieferanten oder eines Drit-
ten vereinbart sein, so gehen alle bis zur Übergabe an das Transportunternehmen
entstehende Kosten einschließlich Beladen und Rollgeld zu Lasten des Lieferanten.

e) 	�Der Lieferant hat uns die Abwicklung einer Lieferung unverzüglich durch eine
Versandanzeige bekannt zu geben (z. B: per E-Mail an: jws@jws-mosbach.de).
Auf dieser sowie auf anderen eine Bestellung abwickelnden Unterlagen und
Rechnungen ist unsere Bestellnummer und unsere Artikelnummer anzugeben. Ein
Lieferverzug ist ebenfalls rechtzeitig nach bekannt werden dieser Information
schriftlich zu melden. Spätestens allerdings min. 3 Tage vor Ablauf des genannten
oder vereinbaren Liefertermins.

f) 	�Der Lieferant hat umweltfreundliche und möglichst wiederverwertbare Verpa-
ckungsmaterialien einzusetzen.

7. LIEFERSCHEINE, RECHNUNG UND ZAHLUNG
a) 	�Rechnungen sind mit allen erforderlichen Nachweisen und Bezugnahme auf die

Bestelldaten in zweifacher Ausfertigung zu erstellen. Verzögerungen aufgrund der
Nichteinhaltung dieser Vorgaben gehen zu Lasten des Lieferanten. Zahlungsfristen
beginnen in solchen Fällen nicht vor Vorlage prüfbarer und diesen Regelungen
entsprechender Rechnungen zu laufen.

b) 	�Wir haben das Recht, Zahlungen innerhalb von 14 Kalendertagen unter Abzug
von 3 % Skonto oder nach 30 Kalendertagen netto zu erbringen. Die Fristen
laufen nach Zugang der Rechnung, jedoch nicht vor vollständiger mangelfreier
Lieferung bzw. Leistung.

c) 	�Gesetzlich vorgesehene Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns
unter den dort genannten Voraussetzungen zu.

8. CHARGEN NUMMERN / SCHMELZ NUMMERN VON HALBZEUGEN
Sofern die gelieferten Waren über Chargen- oder Schmelznummern verfügen,
so müssen diese folgenden Vorgaben entsprechen:

bis: 30m Bestelllänge – max. 1 Chargen Nummer
bis: 60m Bestelllänge – max. 2 Chargen Nummern
bis: 2.000m Bestelllänge – max. 3 Chargen Nummern

Mehr wie 3 Chargennummern nach o.g. Tabelle werden ohne schriftliche Genemi-
gung durch die “JWS” nicht angenommen und werden durch den Wareneingang 
kostenpflichtig an den Vertragspartner retouniert.

9. TERMINE, FRISTEN UND VERTRAGSSTRAFE
a) 	�Vereinbarte Liefertermine und -fristen sind verbindlich und werden vom Tag der

Bestellung an berechnet. Maßgebend für deren Einhaltung ist das Eintreffen
der Lieferung an der in der Bestellung erstgenannten Empfangsstelle bzw. die
erfolgreiche Abnahme, wenn eine solche vertraglich vereinbart oder gesetzlich
vorgesehen ist.

b) 	�Erkennt der Lieferant, dass er die Termine oder Fristen nicht einhalten kann, hat
er uns dies unverzüglich schriftlich unter Angabe der Gründe und der voraus-
sichtlichen Verzögerung (min. 3 Tage vor genanntem Liefertermin) mitzuteilen. Die
Anerkennung des neuen Liefertermins bedarf unserer Zustimmung in Schrift- oder
Textform (E-Mail, Fax, etc.), sie ist weder durch die Mitteilung des Lieferanten
noch durch Schweigen auf diese Mitteilung gegeben.

c) 	�Gerät der Lieferant in Lieferverzug, stehen uns die gesetzlichen Ansprüche zu.
Insbesondere sind wir berechtigt, nach fruchtlosem Verstreichen einer angemes-
senen Nachfrist Schadensersatz, statt der Leistung zu verlangen und vom Vertrag
zurückzutreten. Vorzeitige Lieferungen oder Teillieferungen erkennen wir nur in
Einzelfällen an oder wenn dies ausdrücklich vereinbart worden ist. Anderenfalls
haben wir das Recht, die Lieferung auf Kosten des Lieferanten zurückzusenden.
Auch dann, wenn wir diese annehmen, sind wir zu vorzeitigen Zahlungen nicht
verpflichtet.

ALLGEMEINE EINKAUFSBEDINGUNGEN (AEB) 
FÜR UNTERNEHMEN
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10. BESCHAFFENHEIT – AUSFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN
a)	� Die in der Spezifikation lt. Bestellung oder in Qualitätssicherungsvereinbarungen 

oder Zeichnungen ausgewiesenen Eigenschaften oder Merkmale muss die Kauf-
sache als vereinbarte Beschaffenheitsmerkmale zwingend erfüllen.

b)	� Soweit der Lieferant von uns Zeichnungen, Muster oder sonstige Vorschriften 
erhält, sind diese für die Art, Beschaffenheit und Ausführung der zu liefernden 
Waren allein maßgebend.

c)	� Bei einer Serienfertigung gemäß unserer Spezifikation darf diese erst nach 
unserer Musterfreigabe / EMPB (Erstmusterprüfbericht) in Schrift- oder Textform 
(E-Mail, Fax, etc.) begonnen werden. Bedenken, die der Lieferant gegenüber 
unserer Spezifikation hat, sind unverzüglich mitzuteilen. In diesem Fall darf die 
Musterfertigung oder sonstige Vertragserfüllung nicht erfolgen bis eine Einigung 
zwischen den Parteien erfolgt ist. In Fällen, in denen das Produkt dem Lieferanten 
bekannt oder die Qualität des Lieferanten stets tadellos ist, kann ein Erlass einen 
EMPB bei der Zerspanungstechnik GmbH beantragt werden. Hierauf ergibt sich 
aber kein einklagbares Recht.

d)	� Die gelieferten Waren müssen den jeweils in Betracht kommenden geltenden 
gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften, VDE-Vorschriften, sonstigen gesetz-
lichen Vorschriften und Verordnungen sowie den anerkannten Regeln der Technik 
entsprechen.

11. SACHMÄNGELHAFTUNG
a)	� Der Lieferant hat für die Einhaltung der von ihm übernommenen Garantien Sorge 

zu tragen und stellt sicher, dass die Lieferungen oder Leistungen mangelfrei sind. 
Sie müssen insbesondere auch den relevanten öffentlich-rechtlichen Bestimmun-
gen, Richtlinien und Vorschriften von Behörden, Berufsgenossenschaften, etc. 
entsprechen.

b)	� Bei Mängeln stehen uns die gesetzlichen Mängelansprüche zu. Insbesondere 
sind wir berechtigt, vom Lieferanten nach unserer Wahl Mängelbeseitigung oder 
Lieferung bzw. Neuherstellung zu verlangen. Die im Zusammenhang mit einer 
Nacherfüllung entstehenden Kosten (z. B. Transportkosten) hat der Lieferant zu 
tragen. Das gesetzlich vorgesehene Recht auf Schadensersatz, Schadensersatz 
statt der Leistung oder die Geltendmachung von Garantieansprüchen bleiben 
vorbehalten.

c)	� In Fällen der Gefahr unverhältnismäßig hoher Schäden oder sonstiger besonderer 
Eilbedürftigkeit sind wir berechtigt, Mängelbeseitigung auf Kosten des Lieferanten 
vorzunehmen, wenn wir den Lieferanten ergebnislos versucht haben zu erreichen 
oder dieses aufgrund einer besonderen Eilbedürftigkeit nicht angezeigt ist. Dies 
entbindet uns nicht, ihn unverzüglich von solchen Maßnahmen zu unterrichten.

d)	� Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 24 Monate, sofern nicht gesetz-
lich eine längere Frist vorgesehen ist. Die Frist beginnt mit Gefahrübergang zu 
laufen, wird jedoch bei Verhandlungen über einen Mangel gehemmt bzw. beginnt 
neu zu laufen, wenn der Lieferant einen Mangel anerkennt.

12. PRODUKTHAFTUNG, FREISTELLUNG VON ANSPRÜCHEN DRITTER, 
VERSICHERUNG UND GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE
a)	� Werden wir wegen eines fehlerhaften Produkts aus Produkthaftungsregelungen in 

Anspruch genommen, sind wir berechtigt, uns entstandene Schäden dem Lieferan-
ten weiter zu belasten, soweit dieser die Fehler zu verantworten hat. Der Lieferant 
wird und uns von Schadensersatzansprüchen Dritter freistellen, wenn der Fehler 
im Verantwortungsbereich des Lieferanten begründet ist.

b)	� Maßnahmen, die wir zur Verhinderung von Produkthaftungsschäden in solchen 
Fällen in angemessenem und gebotenem Umfang durchführen, hat der Lieferant 
zu erstatten. Wir werden ihn über Inhalt und Umfang solcher Maßnahmen, ins-
besondere wenn eine Rückrufaktion durchzuführen ist, informieren. Andere uns 
zustehende gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.

c)	� Der Lieferant verpflichtet sich, sich gegen alle ihn betreffenden Risiken aus 
Produkthaftung in ausreichendem Umfang zu versichern und auf Verlangen einen 
Versicherungsnachweis zu erbringen.

d)	� Der Lieferant schuldet Lieferungen oder Leistungen frei von Schutzrechten Dritter, 
insbesondere zu den vertraglich vereinbarten Nutzungszwecken.

c)	� Der Lieferant stellt uns von Ansprüchen Dritter wegen hieraus resultierender 
Schutzrechtsverletzungen frei und ersetzt uns alle Aufwendungen, die uns auf-
grund einer Inanspruchnahme durch Dritte entstehen, wenn diese auf einer schuld-
haften Pflichtverletzung von ihm oder seinen Erfüllungsgehilfen beruhen.

13. RÜCKTRITT VOM VERTRAG UND SCHADENSERSATZ
a)	� Erfüllt der Lieferant die mit der Auftragsbestätigung übernommenen Verpflichtung 

nicht oder nicht vertragsgemäß, können wir nach erfolglosem Ablauf einer an-
gemessenen Frist zur Leistung vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz statt 
der Leistung verlangen.

b)	� Das Recht zum Rücktritt vom Vertrag steht uns insbesondere dann zu, wenn der 
Lieferant seine Obliegenheit gemäß Ziff. 16 verletzt.

c)	� Das Recht zum Rücktritt vom Vertrag besteht für uns auch dann, wenn der Liefe-
rant Liefereinstellungen vornimmt oder die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
beantragt.

d)	� Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bei Dauer-
schuldverhältnissen bleibt unberührt.

14. EIGENTUMSVORBEHALT, BEISTELLUNGEN
a)	� Wir widersprechen Eigentumsvorbehaltsregelungen und -erklärungen des Liefe-

ranten, die über den einfachen Eigentumsvorbehalt hinausgehen.
b)	� Beistellungen (z. B.: Messwerkzeuge), welche wir dem Lieferanten überlassen, 

bleiben ebenso in unserem Eigentum wie dem Lieferanten im Zusammenhang 
mit dem Vertragsabschluss oder der Vertragsabwicklung überlassene Werkzeuge, 
Zeichnungen oder sonstige Unterlagen. Dem Lieferanten beigestellte Werkzeuge 
darf er ausschließlich für die Fertigung der für uns herzustellenden Lieferungen 
einsetzen.

c)	� Die Verarbeitung oder Umbildung von Beistellungen durch den Lieferanten erfolgt 
für uns. Sofern hierbei die Beistellungen mit anderer Ware verarbeitet werden, 
erwerben wir das Miteigentum an einer neu entstehenden Sache im Verhältnis des 
Werts unserer Beistellungen zu den anderen verarbeiteten Sachen im Zeitpunkt 
der Verarbeitung. Wenn Beistellungen mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen 
untrennbar vermischt werden, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache 
im Verhältnis der Beistellungen zu den anderen Sachen zum Zeitpunkt der Ver-
mischung. Führt die Vermischung dazu, dass Sachen des Lieferanten gegenüber 
unserer Beistellung als Hauptsache anzusehen sind, so überträgt der Lieferant uns 
anteilmäßig das Miteigentum an der neuen Sache und verwahrt es für uns.

15. ABTRETUNGSVERBOT
Rechte und Pflichten des Lieferanten aus dem Vertrag sind ohne unsere schriftliche  
Zustimmung nicht abtretbar oder übertragbar. § 354a HGB bleibt hiervon unberührt.

16. GEHEIMHALTUNG
Der Lieferant ist verpflichtet, alle ihm überlassenen Zeichnungen, Pläne, Abbildungen, 
Berechnungen, Modelle, Muster und sonstigen Unterlagen geheim zu halten, sofern 
diese nicht allgemein bekannt sind oder öffentlich zugänglich gemacht werden. Er 
darf sie Dritten nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung bekannt- oder 
weitergeben, sofern er Dritte zu vergleichbarer Geheimhaltung verpflichtet hat. Für 
Vertragsverletzungen beauftragter Dritter wird der Lieferant uns gegenüber wie für 
eigenes Fehlverhalten eintreten. Die Geheimhaltungspflicht besteht über die Vertrags-
beendigung hinaus. Die Geheimhaltungsverpflichtung erlischt erst, wenn und soweit 
das in den überlassenen Unterlagen enthaltene Wissen allgemein bekannt geworden 
ist. Verstößt der Lieferant gegen diese Geheimhaltungsverpflichtung ist er uns gegen-
über zur Zahlung einer Vertragsstrafe verpflichtet. Die Höhe der Vertragsstrafe steht 
in unserem billigen Ermessen und ist im Streitfalle vom zuständigen Gericht auf ihre 
Billigkeit hin zu überprüfen. Weitergehende Ansprüche bleiben hiervon unberührt.

17. LÖSCHUNG UND VERNICHTEN VON DATEN, UNTERLAGEN,  
ZEICHNUNGEN
Sobald der für uns bestehende Auftrag oder Vertrag erloschen ist, müssen alle er-
haltenen Daten, Unterlagen und Zeichnungen vernichtet werden, spätestens allerdings 
nach 6 Monaten.

Hierbei ist es nicht relevant, ob es sich um Daten in elektronischer Form oder in 
Papierform handelt.

18. WARENZEICHEN UND MARKEN
Das „JWS“ Logo sowie die Marke „JWS“ darf ausschließlich für Waren, Gegenstän-
de und Schriftverkehr genutzt werden, welches wir explizit hierfür Freigegeben haben.

19. WERBUNG
Werbung, welche mit der JWS Zerspanungstechnik GmbH, unserem Logo etc.
Zu tun hat, bedarf einer schriftlichen Genehmigung durch „JWS“

20. RAHMENVERTRÄGE FÜR HALBERZEUGNISSE,  
HALBFERTIGWAREN- UND FERTIGWARENERZEUGNISSE
Sofern „JWS“ bei einem Vertragspartner eine Bestellung als „Rahmenvertrag“ erteilt 
wird, so gelten auch zusätzlich als Ergänzung die Vertragsbedingungen „Rahmenver-
träge Lieferanten“ zur jeweils aktuellen Fassung.

21. CODEX, UMWELT UND REACH VORORDNUNG /  
KANDIDATENLISTE
Der Vertragspartner hat dafür Sorge zu tragen, dass alle gelieferten Produkte der 
REACH Verordnung entsprechen. Sollte dies nicht der Fall sein, so muss dies explizit 

„JWS“ schriftlich mitgeteilt werden. Ebenfalls verpflichtet sich der Vertragspartner auch 
seine eigenen Abfälle umweltgerecht und gesetzlich konform zu entsorgen.
Der Vertragspartner akzeptiert durch sein Angebot oder seine Belieferung unsere
Leitsätze und unsere Umweltrichtlinien. 

Nachzulesen unter:
Leitzsätze: www.jws-mosbach.de/unternehmen
Umweltrichtlinien: www.jws-mosbach.de/unternehmen/umweltrichtlinen



22. UNZULÄSSIGE BEEINTRÄCHTIGUNG DES WETTBEWERBS
Der Vertragspartner von der „JWS“ hat dafür Sorge zu tragen, dass seine oder für 
ihn handelnden Mitarbeiter keine Straftaten gegen den Wettbewerb im Sinne des 
Strafgesetzbuches (StGB) und nach dem §17 und 18 des Gesetzes gegen den Un-
lauteren Wettbewerb (UWG) begehen.

23. ERFÜLLUNGSORT, RECHTSWAHL, GERICHTSSTAND,  
SALVATORISCHE KLAUSEL UND SONSTIGES
a)	� Erfüllungsort für die Pflichten des Lieferers ist die in der Bestellung genannte  

Versandanschrift.
b)	� Gerichtsstand für die beiderseitigen Leistungen und Ansprüche ist Mosbach.  

Wir sind jedoch nach unserer Wahl auch berechtigt, den Lieferanten an seinem 
allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

c)	� Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, 
so bleibt die Gültigkeit der übrigen Regelungen unberührt. Die ungültige Bestim-
mung ist dann durch eine gesetzlich zulässige Bestimmung zu ersetzen, mit der 
der Sinn und Zweck der Bestimmung in möglichst gleicher Weise erreicht wird.

d)	� Änderungen des Vertrages sind nur gültig, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 
Dies gilt auch für das Schriftformerfordernis selbst.

(Stand 9/2021)


